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   20. September 2013 
 
 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Durchführung d er Verordnung (EU) Nr. 
1215/2012 sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften  
 
 
Schreiben vom 01.08.2013 – 9340/3-5-4-14 225/2013  
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesministerin, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bund Deutscher Rechtspfleger bedankt sich für die Gelegenheit, eine Äußerung zu 
dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 
1215/2012 sowie zur Änderung sonstiger Vorschriften abgeben zu können. 
 
Mit Art. 1 Nr. 2 des Entwurfs soll die Aufzählung der zur Zwangsvollstreckung 
geeigneten Titel in § 794 Abs. 1 ZPO um solche Titel erweitert werden, die nach dem 
Recht der Europäischen Union ohne vorherige Vollstreckbarerklärung 
grenzüberschreitend vollstreckbar sind. Um die – nach der Begründung erwünschte – 
Ausführlichkeit der Liste zu erreichen, sollten hier auch Titel eines anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Union genannt werden, die nach der Verordnung (EU) 
Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare 
Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die 
Zusammenarbeit in Unterhaltssachen (ABl. L 7 vom 10.1.2009, S. 1) ohne Exequatur  
zu vollstrecken sind. 
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Wir begrüßen ausdrücklich die durch Art. 3 des Entwurfs vorgesehene Übertragung der 
Zuständigkeit für die Ausstellung der Bescheinigung nach § 1110 ZPO auf den 
Rechtspfleger, mit der die in § 20 Abs. 1 Nr. 10 RPflG bereits enthaltene Regelung für 
den Auszug nach Art. 20 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 konsequent 
fortgeführt wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wolfgang Lämmer     Klaus Rellermeyer 
Bundesvorsitzender    Stellvertr. Bundesvorsitzender 
 
 
 
Ausgefertigt: 
Mario Blödtner, Bundesgeschäftsführer  
 


